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Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
forstlicher Maßnahmen im Privatwald und Körperschaftswald

Erlasse des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom
12.09.2022

Mit oben genannten Erlassen wurde die Förderung des Wegebaus
außerhalb forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse nach den Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstlicher
Maßnahmen im Privatwald, Runderlass des Ministeriums für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz III-3 3 63.07.01.02, vom
27. Mai 2021 sowie die Förderung von Wegebaumaßnahmen im
Körperschaftswald nach den Richtlinien über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung  forstlicher Maßnahmen im
Körperschaftswald in Nordrhein-Westfalen  Runderlass des Ministeriums
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz III-3 3
63.07.01.02, vom 27. Mai 2021 befristet freigegeben. Diese Richtlinien
sind zum 30.06.2023 ausgelaufen. Die oben genannten Erlasse waren
daher ebenfalls bis zum 30.06.2023 befristet.

Die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
forstlicher Maßnahmen im Privatwald und Körperschaftswald wurden als
Nachfolgeregelung entwickelt. Eine Veröffentlichung im Ministerialblatt
wird in den kommenden Wochen erwartet. Wald und Holz NRW wurden
die Richtlinien bereits vorab zur Verfügung gestellt.

Die sachlichen Gründe für die Freigabe der Förderung des Wegebaus in
Forstbetrieben außerhalb forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und
im Körperschaftswald bestehen weiterhin fort. Aus diesem Grund wird auf
Grundlage von Nr. 3.2.1 der Richtlinien über die Gewährung von
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Körperschaftswald die Förderung von Wegebaumaßnahmen außerhalb
forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und im Körperschaftswald
weiterhin freigegeben.

Diese Regelung ist befristet bis zum 31.12.2024. Ausgenommen ist der
Neubau von Wegen oder Brücken.

Der zur Verfügung stehende finanzielle Rahmen bleibt hierbei
unverändert. Eine Bewilligung darf nur für Flächen und Wege
ausgesprochen werden, die seit Beginn des Jahres 2018 infolge von
Extremwetterereignissen (Windwurf, Käferkalamität) geschädigt oder in
Mitleidenschaft gezogen worden sind. Dies ist vor der Bewilligung durch
das örtlich zuständige Regionalforstamt zu bestätigen.
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gez. Bickschäfer


